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Name des Betriebs:





�
Betriebsanweisung


Gemäß § 14 GefStoffV�
Stand: 06/2011�
�
Arbeitsbereich:





�
Tätigkeit:


�
�
�
Bitumen 


(Im Heißeinbau)





                                                                


Gefahren für Mensch und Umwelt





Einatmen von Dämpfen kann zu Gesundheitsschäden führen


Gefahr von Hautverbrennungen


Konzentrierte Dämpfe reizen Augen, Haut und Atemwege. Sie rufen Übelkeit 					und Atemnot hervor


Gefahr der Entzündung bei Erhitzung über den Flammpunkt hinaus








Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln





Offene Flamme und Erhitzung über 240 Grad vermeiden!


Gute Belüftung am Arbeitsplatz gewährleisten. Kontakt zu Wasser führt zu heftigen Reaktionen (Dampfbildung, Spritzen, Überkochen). Nach Arbeitsende Hände gründlich reinigen. Dämpfe nicht einatmen. Beim Heißeinbau mit Flächenverdichtung (z.B. Walzen, Rütteln) ausschließlich zugelassene Trennmittel verwenden!





Augenschutz:	Schutzbrille mit Seitenschutz! Bei Umgang mit Heißbitumen   


                                      Gesichtsschutz verwenden!


Körperschutz:	Geschlossene Arbeitskleidung, Hosenbeine über den Stiefelschäften 


                                      tragen! Schwer entflammbar, ölabweisend!


Fußschutz:	Hitzegeeigneten Fußschutz mit speziellen Zehenschutzkappen verwenden!


Atemschutz:	Atemschutz bei Aerosol- und/ oder Nebelbildung! Maske mit Filtertyp A2 


                                      oder A2/P2 oder ABEK benutzen


Handschutz:	Geeignete Schutzhandschuhe (Nitril, Neopren, Viton; Permeationslevel 5-6 


gem. EN 388) mit extra langen Stulpen tragen





Verhalten im Gefahrfall





Brand:		Entstehung gefährlicher Dämpfe durch Ruß, CO, SO2, Stickoxide. Löschen mit Schaum, Pulver, CO2, Sand, Wasser ist nicht geeignet. Brandgefährdete Behälter mit  Wassersprühstahl kühlen.


Auslaufen/


Leckagen:	Auffangen mit Sand oder Bindemittel, auch Erde; fest werden lassen, danach mechanisch entfernen und der Wiederverwendung zuführen. 





Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe





Nach Einatmen:	Frischluftzufuhr


Nach Hautkontakt:	Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen


Augenkontakt:		Augen gründlich mit Wasser spülen, Arzt aufsuchen


Verschlucken:		Mund spülen, reichlich Wasser trinken, Arzt aufsuchen 


Kleiderkontakt:		Kleiderwechsel





Ersthelfer: Herr/Frau .........................................................			             Notruf: 112





Sofortmaßnahmen am Unfallort einleiten, Rettungswagen/Arzt rufen


Unternehmer/Vorgesetzten/Verantwortliche informieren


                                           


Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.








_________                                     ___________________


Datum				     Unterschrift des Unternehmers
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